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Das gegenwärtige Recht der j/SA wird von den allgemei
nen Gesetzmäßigkeiten bestimmt, wie sie für die Ent
wicklung des bürgerlichen Rechts im staatsmonopolisti
schen Kapitalismus schlechthin charakteristisch sind. Es ist 
Ausdruck der Interessen und des Willens der mit dem 
bürgerlichen Staat verflochtenen Monopolbourgeoisie. Un
ter den Bedingungen einer Verschärfung aller kapitalisti
schen. Widersprüche und erhöhter Anforderungen an die 
Sicherung der monopolistischen Macht- und Ausbeutungs
verhältnisse wird auch in den USA die gesellschaftliche 
Rolle des bürgerlichen Rechts wesentlich erweitert. Es wird 
verstärkt zur Regulierung der kapitalistischen Wirtschaft 
und der sozialen Beziehungen, zur Steuerung der ideolo
gischen Einflußnahme sowie als Unterdrückungsinstrument 
gegenüber der Arbeiterklasse und den anderen werktätigen 
Klassen und Schichten eingesetzt.

Wie der politische Überbau der USA im allgemeinen 
wird auch das amerikanische Recht als eines seiner wich
tigsten Bestandteile durch eine Reihe von Besonderheiten 
gekennzeichnet. Das bezieht sich namentlich auf solche 
Fragen wie das Weiterwirken historisch bedingter Rechts
traditionen, die Verteilung der rechtlichen Kompetenzen in
nerhalb der bundesstaatlichen Struktur der USA, d. h. 
zwischen den Organen des Bundes und denen der Einzel
staaten, sowie die exponierte Stellung der Gerichte in der 
amerikanischen Rechtsordnung. Bürgerliche Kommenta
toren des Rechts der USA neigen dazu, diese Eigenarten 
einseitig in den Vordergrund zu stellen und von einem 
prinzipiellen Gegensatz zum Recht der anderen kapitali
stischen Länder, insbesondere der kontinentalen Länder 
Westeuropas, auszugehen. Die Verabsolutierung der 
durchaus gravierenden Unterschiede zwischen dem ameri
kanischen (und dem mit diesem in mancher Hinsicht ver
wandten englischen) Recht einerseits und dem der übrigen 
entwickelten kapitalistischen Staaten andererseits verwischt 
jedoch zwangsläufig die grundlegenden Gemeinsamkeiten 
des Rechts dieser Staaten als Herrschaftsinstrument der 
Monopolbourgeoisie. Es handelt sich dabei nicht — wie 
bürgerliche Rechtsideologen behaupten — um wesens
mäßige Unterschiede, sondern um solche zwischen Inhalt 
und Form.

Bereits K. M a r x  wies darauf hin, daß die gesell
schaftliche Bedingtheit des Rechts durch die jeweilige so
zialökonomische Ordnung keineswegs bedeutet, daß das 
Recht eine einfache Widerspiegelung der Ökonomik dar
stellt.1 Das bürgerliche Recht wird vielmehr von vielen 
weiteren Faktoren beeinflußt, so von der jeweiligen poli
tischen Machtkonstellation, von den verschiedenen Strö
mungen innerhalb der bürgerlichen Ideologie, von natio
nalen Besonderheiten und Traditionen. Außerdem muß 
der bürgerliche Staat bei seiner rechtsschöpferischen und 
rechtsanwendenden Tätigkeit das historisch gewachsene 
Rechtssystem berücksichtigen. Damit ist zu erklären, daß 
die Formen, in denen das Recht gleiche oder ähnliche 
ökonomische Bedingungen ausdrückt, nicht selten erheb
lich voneinander abweichen.

Auf die konkrete Erscheinungsform des amerikanischen 
Rechts wirken sehr vielgestaltige Faktoren ein. Große Be
deutung besitzen hierbei zweifellos die sich aus der hi
storischen Entwicklung der amerikanischen Rechtsordnung 
ergebenden Konsequenzen: Die politischen Bedingungen

der Herausbildung und Entwicklung der Staatsmacht in 
den USA führten zu einer starken Ausprägung der recht
lichen Befugnisse der einzelnen Bundesstaaten und zur 
Übernahme bestimmter Prinzipien des englischen Rechts, 
besonders hinsichtlich der Privilegierung der gerichtlichen 
Rechtsprechung als Rechtsquelle.

Die Rolle der Gerichte und des sog. Richterrechts

Obwohl das von den staatlichen (insbesondere den gesetz
gebenden) Organen gesetzte Recht in der formellen Rang
ordnung der Rechtsquellen Priorität genießt, stützt man 
sich in den USA bei der praktischen Handhabung des 
Rechts in erster Linie auf das, was durch gerichtliche Ent
scheidungen aus diesem Recht gemacht wurde bzw. was 
von den Gerichten2 für die weit gehaltenen „rechtsfreien“ 
Räume als verbindlich angesehen wird. „Die gesetzlichen 
Normen erscheinen erst dann dem amerikanischen Rechts
system wirklich eingegliedert, wenn sie von den Gerich
ten ausgelegt und angewendet sind und wenn es möglich 
geworden ist, sich auf Gerichtsentscheidungen, welche die 
Gesetze anwenden, zu berufen und nicht auf die Gesetze 
selbst“3 Die von den Gerichten aufgestellten Rechts
grundsätze werden also praktisch wie gesetztes Recht be
handelt. Mehr noch: Das von den Gerichten ausgehende 
Fall-Recht (Case Law oder — damit meist gleichgesetzt — 
Common Law) wird, zumindest in den Einzelstaaten, ge
genüber dem staatlich gesetzten Recht (Statute Law) weit
gehend als primäre Rechtsquelle angesehen.

Ein fundamentaler Grundsatz der amerikanischen 
Rechtsordnung ist die Bindung an Präzedenzentscheidun
gen (stare decisis):, die unteren Gerichte sind in gleich- 
oder ähnlich gelagerten Fällen an Entscheidungen (prece
dents) der jeweils übergeordneten Gerichte gebunden. 
Jedoch sind die Obersten Gerichte der Einzelstaaten und 
das Oberste Gericht der USA nicht verpflichtet, an den 
von ihnen selbst aufgestellten Rechtsgrundsätzen festzu
halten. In den letzten Jahrzehnten kann man eine ge
wisse Auflockerung des Systems der Präzedenzbindung 
auch auf den unteren und mittleren Gerichtsebenen beob
achten. Diesen Gerichten wird eine größere Freiheit zur 
richterlichen Normsetzung (judgemade law) zugebilligt, 
insbesondere dann, wenn keine gleich- oder ähnlich
gelagerten Vorentscheidungen zur Verfügung stehen und 
die Entscheidung nach allgemeinen Rechtsprinzipien 
(principles) zu treffen ist. Damit wird „der richterlichen 
Umsetzung neuer Fakten in Rechtsregeln ein verhältnis
mäßig großer Spielraum gegeben“.4

Die Rolle des Richterrechts im allgemeinen und einer 
erweiterten richterlichen Ermessensfreiheit im besonde
ren offenbart wichtige Seiten in der Einstellung der herr
schenden Klasse zum bürgerlichen Recht Die herrschende 
Klasse ist unter den Bedingungen sich vertiefender ge
sellschaftlicher Widersprüche und des Erstarkens demo
kratischer Bewegungen daran interessiert, das Recht mehr 
als bisher flexibel zu halten und es möglichst rasch und 
unkompliziert an veränderte politische und ökonomische 
Bedingungen anpassen zu können. Besondere Bedeutung 
hat hierbei das Bemühen, einerseits reaktionären Rechts
akten eine von verfassungsrechtlichen und verfahrens
mäßigen Schranken weitgehend unbehinderte Anwendung 
zu sichern und andererseits solche Akte, mit denen die 
Werktätigen bestimmte Verbesserungen in ihrer Lage 
durchsetzen konnten, wieder zu beschneiden oder über
haupt wirkungslos zu machen. Das Richterrecht ermög
licht es, dieses Anliegen ohne ein formell aufwendiges und 
vor allem in die Öffentlichkeit ausstrahlendes Rechts
änderungsverfahren zu realisieren. Ein Beispiel aus der 
jüngeren Vergangenheit bildet die Rechtsprechung vieler


